
 08. Januar 2007 03/2007 

 

Der Fehlerteufel hat sich eingeschlichen! 

 

In unserer Aktuellen Information Nr: 02/2007 zum Thema: 
 
 

Bundestag hat die Änderung des Wohnungseigentumsgesetzes 
beschlossen 
 
muss es im 2. Absatz richtig heißen: 
 
 
„Mit dieser Gesetzesänderung wurde den Forderungen der Wohnungswirtschaft gefolgt und die 
mittlerweile geschaffene Rechtsunsicherheit durch klare gesetzliche Regelungen weitestgehend 
beseitigt.“ 
 
 
 
Wir bitten höflichst um Entschuldigung! 
 
 
 
 
Dietmar Strunz 
Rechtsanwalt 
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